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25.
Dekret

über die rechtliche Ordnung
konfessionsverschiedener

EheschlieBungen zwischen Katholiken
und orientalischen Nichtkatholiken nach

dem neuen kircblichen Gesetzbuch.
(can. 1.124—1128)

Im Sinn des Okumenismusdekretes Art. 15 des
Zweiten Vatikanischen Konzils und der cann.
1124—1128 hat die Osterreichische Bischofskonferenz
auf ihrer Sitzung vom 9. bis 12. April .1984 das fol
gende Dekret erlassen und seine Promulgation im
Anitsblatt der Osterreichischen Bischofskonferenz
angeordnet.

1. Die Erlaubnis zur Eheschlieung konfessions
verschiedener Brantpaare

a) Die Osterreichische Bischofskonferenz bevoll
mächtigt hiermit die Seelsorger mit ailgemeiner Be
fugnis zur Eheassistenz, Katholiken, die innerhaib ih
res Zustandigkeitsbereiches Wohnsitz oder Neben
wohnsitz haben, die Eheschliellung mit einem konfes
sionsverschiedenen Partner zu erlauben. Sie erkennt
an, daiS bei den Gegebenheiten in Osterreich in jedem
Fall em Grund gemalS can. 1125 CIC vorliegt. Es
braucht daher kein besonderer Grund angegeben
werden.

Diese Bevollmchtigung gilt nur im Hinblick auf
Brautleute, die früher noch keine andere kirchliche
oder Zivilehe eingegangen sind. . Bei Vorehen eines

• odor beider Partner ist urn die Erlaubnis zur konfessi
• onsverschiedenen Ehe und gegebenenfalls urn die

Nichtbestandserklarung der Vorehe(n) beim Bischöf
lichen Ordinariat einzureichen.

-
Erläuterung: Ailgemeine Befugnis zur Eheassi

- -• -

- stenz haben gemaf3 can. 1108 CIC der Ortsordi
• narius, die Pfarrer und die diesen von Rechts we-

• gen gleichgeachtet werden sowie Priester und
Diakone, die vom Ortsordinarius oder vom

Pfarrer gemall can. 533 § 3 und can. 1111 CIC
allgemeine schriftliche Trauungsdelegation er
hälten haben.

Wohnsitz und Nebenwohnsitz bestimmen sich
gemäll can. 102 CIC. Diese aligemeinen Regeln
gelten z. B. auch für Gastarbeiter.

b) Voraussetzung für die Erlaubnis ist, daiS der ka
tholische Partner die in 2a aufgefuhrte Erklarung be
jaht und kein weiteres Ehehindernis vorliegt. -

c) Treten Schwierigkeiten auf oder glaubt der Seel
sorger, die Erlaubnis nicht erteilen zu können, so soll
er nicht ohne Ruckfrage beim Ortsordinarius ent
scheiden.

2. Die Erklärung und das Versprechen des katholi
schen Partners sollen in der Regel schriftlich gegeben
werden. -

a) Dem katholischen Partner wird im Brautexa
men folgende Erklärung vorgelegt: -

,,Ich will in meiner Ehe am katholischen Glauben
festhalten. Ich erkenne an, daiS mein .Glaube von mir
verlangt, mich für die. Taufe und Erziehung unserer
Kinder in der katholischen Kirche einzusetzen. Ich
werde mich bemühen, dem zu entsprechen - unter
Rücksichtnahme auf das Gewissen meines Partners.”

b) Sind keine Kinder mehr zu erwarten, so lautet
die Erklarung, die dern katholischen Partner vorge
legt wird: ,,Ich will in meiner Ehe am katholischen
Glauben festhalten.”

Erläuterung: Jeder ist verpflichtet, nach Krüf
ten zu tun, was er als gut und wahr erkannt hat.
So ist der katholische Christ, da er die katholi
sche Kirche als die von Christus gestiftete Kirche
bekennt, der die ,,ganze Fülle der Gnade und der
Heilsmittel anvertraut” ist (Konst. Lumen genti
urn Nr. 8), im Gewissen verpflichtet, Glied die
ser Kirche zu bleiben und von seinem Glauben
Zeugnis abzulegen (vgl. Konst. Lumen gentium
Nr. 8 und 14).

Auch der nichtkatholische Christ mulS in der
konfessionsverschiedenen Ehe semen Glauben
leben und leben können. Auch er ist verpflichtet,



dem zu folgen, was er im Glauben als wahr er
• kannt hat.

V Der kathoiische Christ ist verpfiichtet, alles
ihrn Mogliche zu tun, semen als wahr erkannten
Glauben und die Zugehorigkeit zu seiner Kirche
auch denen zu vrmitte1n, für die er verantwort

V lich ist, närnlich semen Kindern. Da aber die Er
ziehung der Kinder immer Sache beider Eltern
ist und keiner der Ehepartner zu einern Handein
gegen sein Gewissen véranlauit werden darf, be
steht diese Verpflichtung darin, das in der kon
kreten Situation nach bestem Wissen und Gewis- V

sen Mögliche zu tun.
Darum kann der Katholik die Taufe und Er

ziehung seiner Kinder in einer nichtkatholischen
Kirche dann zulassen, wenn trotz seines ernsten
Bemühens der nichjkatholische Partner nicht be
reit ist, der katholischen Erziehung zuzustim
men.

V

Der Ehepartner, der Taufe und Erziehung sei
ner Kinder in der anderen Konfession zuläIit,

V

darf sich nicht von dcr religiosen Erziehung aus
schlielien. Das religiose Leben beider Ehepartner
ist notwendig für die Erziehung der Kinder.

Wenn die Kinder in der nichtkatholiscthen
Kirche getauft und erzogen werden, beinhaltet
das Vèrsprechen, das der katholische Partner ge
mall 2a ablegt u. a., dali er die christliche Gestal
tung des Ehe- und Familienlebens aktiv mittra
gen will;

dali er die gesamtreligiöse Erziehung der Kin
der fordert; V

dali er durch seine beispiethafte Lebensfüh
rung den Kindern den katholischen Glauben
nahebringt; • V

V

dali er durch reiigiöse Fortbildung semen
V

Glauben vertieft, urn mit seinem Ehepartner em
fruchtbares Glaubensgesprach führen und die
Fragen der Kinder beantworten zu •können;

dali er mit seiner Familie das Gebet, insbeson
dere urn die Gnade der Einheit im Glauben,
pflegt entsprechend dem Testament des Herrn,
,,dall alle ems seien”. V

Falls die Erklarung (vgl. 2a und b) des katho
lischen Partners nur mündlich abgegeben wurde,
so ist das in der Brautexamen-Niederschrift fest
zuhalten. -

3. Die Vorbereitung der Eheschliellung
V

a) Zur Vorbereitung der Eheschliellung finden
VBrautuflterricht und Brautexamen mit beiden Part
nern statt. Wenn em Gespräch auch mitdem nichtka
tholischen Seelsorger gewunscht wird, so steht dem
nichts entgegen. Auch kann der Brautunterricht Un
ter Beteiligung der Seelsorger beider Konfessionen
gehalten werden. V

Erläuterung: Wenn auch jeder Seelsorger zur
Beratung in Fragen der konfessionsverschiede
nen Ehe in der Lage sein mull, mogen doch in je
dem Dekanat einzelne für diese Aufgabe beson
ders geeignete Seelsorger beauftragt werden, die
anderen Seelsorger und auf Wunsch dieBraut
leute zu beraten.

b) Im Brautunterricht sind Sinn und Wesenseigen
schaften der Ehe darzulegen. Er soil auch Verständ
nis wecken für die katholische Lebensform und für
die Gewissenspflich.t des Katholiken bezuglich Taufe
und Erziehung seiner Kinder in der katholischen Kir
che. V

Erläuterung: Da die Brautleute, die sich zur
Eheschliellung melden, im ailgemeinen zu dieser
Ehe entschlossen sind, ist ejn Abraten von dieser
Ehe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr angebracht.

In der ailgemeinen Seelsorge, vor allem bei
den Jugendlichen, soil aber auf den besonderen
Wert der Glaubenseinheit in der Ehe hingewie

V sen werden. Dabei sollen auch die Grunde darge
legtwerden, weiche die Kirche bestimmen, vom
Eingehen einer Mischehe abzuraten.

• Oft wird man beim Katholiken das Verständ
nis für eine Gewissensentscheidung bezflglich
der Kindererziehung wecken und die für einen
Gewissensentscheid zu beachtenden GrUnde er
läutern müssen.

Die Kinder sollen im frfihesten Alter getauft
•

• und damit der Gemeinschaft der Kirche zuge
führt werden. Sie müllten sonst auf wesentlichen
Stufen ihrer Entwicklung die Gemeinschaft der
Kirche entbehren.

Der Weg, nur eine überkonfessionell christli
che Unterweisung zu geben, ohne Verwurzelung
in der Kirche, ist nicht annehmbar. Erfahrungs
gemäll führt dies meist in religiosé Gleichgflltig
keit oder zur Gefahrdung des Glaubens und
nicht zur Einheit der Kirche.

Die Erziehung der Kinder in den verschiede
nen Konfessionen der Eltern würde nur die
Trennung derselben in ihrer Kirchenzugehorig

• keit an die Kinder weitergeben und dem Indiffe
rentismus Vorschub leisten.

c) Soilte der nichtkatholische Partner zu Brautun
terricht und Brautexarnen nicht erscheinen, so mull
sich der katholische Seelsorger auf andere Weise ver
gewissern; dali der nichtkatholische Partner über die
Wesenseigenschaften der Ehe unterrichtet ist, sie
nicht ablehnt und vOn Ehehindernissen frei ist. Er
mull ferner fiber die Gewissenspflicht seines Partners
sowie dessen Versprechen (vgl. 2a und 2b) unterrich
tet sein.

Erlauterung: Treten dabei Schwierigkeiten
• auf, so gelten für den Seelsorger die Bestimmun

gen von ic.

4. Die EheschlieBungsform
a) Die Seelsorger mit ailgemeiner Befugnis zur

Eheassistenz werden hiermit bevollmächtigt, Katho
liken, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches
Wohnsitz oder Nebenwohnsitz haben, die Ehe
schliellung mit einem nichtkatholischen Christen aus
einer Ostkirche ohne Einhaltung der katholischen
Form, aber uñter Wahrung der Form b zu erlauben,
falls das Brautpaar die katholische Eheschliellung
nicht wflnscht. V

Voraussetzung für die Erteilung dieser Erlaubnis
ist die Erfüllung von Punkt 2a—3c. V

Anmerkung:
V Nach can. 1127 § 1 ist die kathohsche Ehe
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schlieliungsform bei der Heirat eines Katholiken
mit einem Nichtkatholiken eines orientalischen
Ritus zur Erlaubtheit erforderlich. Wünscht aber
das Brautpaar die Eheschlieliung nach dem Ri
tus einer getrennten Ostkirche, können also die
genannten Seelsorger die zu einer soichen Misch
ehe erforderliche Erlaubnis geben.

Das unterweisende und klärende Gespräch
beim Seelsorger (Brautleutegespräch) ist auch
bei Erlaubnis zur Eheschlie1ung vor dem ge
weihten Amtstrager einer nichtkatholischen Ost
kirche für beide Partner notwendig (vgl. 3a und
b, Erlauterung). Wenn der nichtkatholische
Partner hierzu nicht erscheinen will, ist 3c zu be
achten. -

b) Nach can. 1127 § 1 ist zur Gultigkeit der Heirat
eines Katholiken mit einem Nichtkatholiken eines
orientalischen Ritus die Mitwirkung (interventus)
eines geweihten Amtsträgers erforderlich.

Anmerkung: Da die Ehe Sakrament ist, ist für
einen Katholiken die EheschlieIiung in der von
seiner Kirche vorgeschriebenen Form sinnvoll
und aus pastoralen Gründen angeordnet. Beim
Brautieutegesprach sind die Nupturienten dar
über zu informieren, dali mit der von ihnen ge
wählten orientalischen Eheschliellungsform ihre
Ehe vor Gott gultig geschlossen und das Sakra
ment der Ehe gespendet wird. Darum sollen die
Seelsorger auch in diesem Fall auf die Notwen
digkeit des würdigen Empfanges des Sakramen
tes hinweisen.

c) Nach der Eheschliellung ist von den Partnern
dem Seelsorger, der das Trauungsprotokoll aufge
nommen hat, eine Trauungsbescheinigung vorzule
gen (vgl. 6b).

5. Die liturgische Feler der Eheschlie6ung
Die katholische Eheschliellung eines Katholiken

mit einem Nichtkatholiken aus einer Ostkirche kann
in Verbindung mit der Eucharistiefeier erfolgen,
wenn di Brautleute es wiinschen. Dabei sind die gel
tenden kirchlichen Bestimmungen Uber die Teilnah
me am eucharistischen Mahl zu beachten.

Selbstverständlich kann diese Eheschlieflung mit
Rllcksicht auf die nichtkatholischen Teilnehmer
(oder bei mangeinder Disposition der Partner für die
voile Teilnahme an der Eucharistiefeier) auch in ei
nem Wortgottesdienst geschlossen werden.

a) An der liturgischen Feier der katholischen Ehe-,
schliellung kann sich gemäul can. 1127 § 3 em nichtka
tholischer Seelsorger einer Ostkirche beteiligen. Da
bei ist ,,Die Feier dcr Trauuig in den katholischen
Bistümern des deutschen Sprachgebietes” (1975 her
ausgegeben in Aüftrag der Bischofskonferenzen
Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz sowie der
Bischöfe von Luxemburg, Bozen-Brixen und Lüttich)
zu verwenden.

b) Findet die Eheschliellung oder der Trauungs
gottesdienst mit Erlaubnis ohne katholische Form in
einem nichtkatholischen Ostritus statt, so kann sich
em katholischer Seelsorger nach Absprache mit den
Brautleuten und dem nichtkatholischen Seelsorger
daran beteiligen. Dabei wird der Trauungsritus der

.entsprechenden nichtkatholischen Ostkirche verwen
det.

Anmerkung zu a) mid b): In beiden Fallen einer
Trauung, bei der em Seelsorger beider Kirchen
mitwirkt, soil diese grundsätlich nach dem Ri
tus bzw. nach der Ordnung jener Kirche, nach
welcher die Trauung gewunscht wird, erfolgen.

Jenem geweihten Amtstrager, der nach dem
Ritus seiner Kirche die Trauung vornimmt, sind
folgende Teile des Trauungsritus vorbehalten:
die Begrullung, die Trauungsfragen’ (Konsenser
klarung), die RingUbergabe und das Segensgebet
zur Entlassung.

Alle anderen Teile des Trauungsgottesdienstes
können nach freier Vereinbarung vom geweihten
Amtstrager der einen oder anderen Kirche über
nommen werden, wobei jedoch Verdopplungen
(zum Beispiel zwei Predigten) zu vermeiden sind.

c) Eine doppelte Eheschliellung in reigioser Form
ist nach can. 1127 § 3 nicht erlaubt. -

6. Die Eintragung der EheschlieLung
a) Hat eine katholische Eheschliellung stattgefun

den, so gelten für die Eintragung in die Matrikenbü
cher die Vorschriften des allgemeinen Rechtes (vgl.
can. 1121 § 1) sowie die partikularrechtlichen Wei
sungen. Der Seeisorger des nichtkathoiischen Part
ners ist von der erfolgten katholischen Eheschliellung
zu benachrichtigen.

Anmerkung: Wenn an der katholischen Ehe
schlieflung em Seelsorger einer anderen Kirche
beteiligt war, ist im Trauungsbuch in der Rubrik
,,Vermerke” einzutragen: ,,Trauung unter Betei
ligung von N. N., Seelsorger des nichtkatholi
schen Partners.” — Hinsichtlich Wiedergabe die
ser Eintragung auf dem Trauungsschein geiten
die ailgemeinen Weisungen für - Vermerke auf
Matrikenscheinen.

b) Wenn eine Erlaubnis zur Eheschliellung ohne
katholische Form erteilt wurde, so gelten foigende
Vorschriften:

Für die Eintragung in das Trauungsbuch ist das
Pfarramt zuständig, in dessen Bereich der katholische
Partner semen Wohnsitz hat. Die erfolgte Eheschlie
flung ist aufgrund der von den Eheleuten vorzulegen
den Trauungsbescheinigung in das Trauungsbuch mit
Reihezahl einzutragen. In der Rubrik ,,Trauender
Priester” wird das Trauungsbuch der nichtkatholi

- schen Seelsorgestelle (wènn moglich mit Name des
Trauenden) zitiert. Imrner wird hinzugefugt: ,,Mit Er
laubnis des Pfarrarntes... ohne kathoiische Ehe
schlieflungsforrn.” -

Der Trauungsschein wird gleichfalis mit diesen An- -

gaben auf dem kirchenamtlichen - Formuiar ausge
stelit.

Das Wohnpfarrarnt des katholischen Partners ist
auch verantwortlich für die Benachrichtigung der
Pfarrämter, in denen die Taufbücher gefUhrt werden.

Wird die Trauungsbescheinigung von den Eheleu
ten nicht vorgelegt, so mull der Seelsorger, der das
Trauungsprotokoll aufgenommen hat, sich urn ihre
Beschaffung bemUhen. - -

Anmerkung: Urn die Vorlage der Trauungsbe
scheinigung sicherzustellen, mull der katholische
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-Seelsorger die Brautleute schon beirn Brautleute
gesprach ersuchen, ihm diese Bescheinigung
nach der Eheschliellung verlällhich zu ubergeben.
Soilte dies in angemessener Frist (einen Monat
nach der Eheschliellung) nicht geschehen, ist der
katholische Seelsorger verpflichtet, sich urn ihre
Beschaffung zu bemühen.

Die Trauungsbescheinigung ist mit dem Trauungs
protokoll im Archiv jener Pfarre aufzubewahren, in
der der katholische Partner semen Wohnsitz hat. Tm
Trauungsprotokoll sind Ort (Kirche) und Datum der
Eheschliellung zu vermerken, wie es oben für die Em
tragung in das Trauungsbuch vorgesehen ist.

7. Gultigmachung der EheschlieIlung
Eine Ehe zwischen einem Katholiken und einem

Nichtkatholiken aus einer Ostkirche, die vor einern
geweihten Amtsträger dieser Ostkirche und ohne Be
achtung der katholischen Formvorschrift geschlossen
wurde, ist seit dem 25. Mãrz 1967 gultig. Daher ist
eine Gültigmachung nicht mehr erforderlich.

Anmçrkung: Durch Dekret der Kongregation
für die Ostkirche ,,Crescens matrirnoniorurn”
vom 22. Februar 1967, in Kraft seit 25. März
1967 (AAS LIX/1967/165f.), wurde in Erweite
rung des Okumenismusdekretes des II. Vat.
Konzils Art. 16 bestirnmt, dali bei Eheschiieflun
gen zwischen Katholiken des lateinischen oder
eines orientalischen Ritus mit ostkirchlichen
Nichtkatholiken die Beobachtung der kanoni
schen Eheschliellungsform nur mehr zur Er
laubtheit notwendig ist; zur Gultigkeit genügt
dió Anwesenheit (praesentia) eines geweihten
Arntstragers (ministri sacri). Diese von Papst
Paul VI. als Vorsitzenden der Kongregation für
die Ostkirche verfugte Gesetzesanderung wurde
von seinem Motu proprio ,,Matrimonia rnixta”
vom 31. März 1970 (AAS LXII/1970/257—263)
Nr. 8 nicht aufgehoben.

a) Die Gultigmachung einer Ehe zwischen einem
Katholiken der lateinischen Kirche und einem Nicht
katholiken aus einer Ostkirche, die vor dem 25. März
1967 geschlossen wurde, soil in der Regel durch Sana
tio in radice erfolgen. - Dazu ist em Antrag an den
Ortsordinarius des Katholiken zu richten. Die Vor
schriften der ,,Ausführungsbestimmungen” 2 sind
entsprechend anzuweriden. Darüber hinaus mull sich
der kathoiische Seelsorger Gewillheit verschaffen,
dali der Ehewille bei beiden Partnern andauert und
dali keine indispensablen Ehehindernisse bestanden.
oder bestehen (vgl. can. 1161 und can. 1165 § 2).

b) Die Gultigmachung der unter a) genannten
Ehen kann auch durch eine Convalidatio simplex er
folgen (vgi. can. 1160).

Anmerkung:
Für die Seelsorger wird es eine wichtige Auf

gabe sein, die Glaubigen, die in unguitiger Ehe
leben, auf die Moglichkeiten hinzuweisen, wie
ihre Ehe kirchlich gultig gemacht werden kann.
Diese Aufgabe wird häufig schwierig sein, be
sonders, wenn der katholische Partner vielleicht
durch jahrelangen Ausschlull vom Sakramenten
empfang verbittert ist; Familienangehorige oder
Freunde können hier oft wertvolle Hilfe leisten.

Den Ehepartnern rnöge die Sanatio in radice
empfohien werden, damit eine nach can. 1127 § 3
untersagte doppelte Eheschliellung in religioser
Form vermieden wird. Nur wenn sie sich mit die
ser Form der Gultigmachung nicht zufrieden ge
ben, kann eine Convalidatio simplex vorgenom
men werden. Die Voraussetzungen dafür finden
sich in den Punkten la—3c mit den dort angege
benen Erlauterungen.

8. Inkrafttreten theses Dekretes
Dieses Dekret tritt einen Monat nach Promulga

tion in Kraft.

26. -

• Dekret
Uber die rechtliche Ordnung

religionsverschiedener EheschlieBungen
nach dem neuen kirchlichen Gesetzbuch

(canAO86 und can. 1129)

Die Osterreichische Bischofskonferenz hat auf ih
rer Konferenz vom 9. bis 12. April 1984 das folgende
Dekret erlassen und seine Promulgation im Arnts
blatt der Osterreichischen Bischofskonferenz ange
ordnet.

1. Die Dispens vom Hindernis der Religionsverschie
denheit

Der Ortsordinarius des Wohnsitzes des katholi
schen Partners dispensiert auf Antrag des katholi
schen Partners vom Hindernis der Religionsverschie
denheit, wenn em hinreichender Grund vorliegt und
der katholische Partner die Erklarungen gernäli 2a
abgegeben hat.

Erlauterung: Die Dispens vom Hindernis der
Religionsverschiedenheit (can. 1086 § 1) ist für
die Heirat eines Katholiken mit einem Ungetauf
ten zur Guitigkeit der Eheschlieflung erforder
lich. Nach can. 1125 ist dafür der Ordinarius des
Wohnsitzes des Katholiken zustandig.

2. Das Versprechen des katholischen Partners
Die Dispens wird nur unter der Voraussetzung ge

geben, dali . -

a) der katholische Partner folgendes Versprechen
schriftlich oder wenigstens mündlich abgibt:
,,Ich will in meiner Ehe als katholischer Christ leben
ünd den Glauben bezeugen. Ich bin mir bewufit, dali
ich als katholischer Christ die Pflicht habe, unsere
Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen
und im katholischen Glauben zuerziehen. — Ich ver
spreche, mich nach Kräften darum zu bemühen, die
ses sitthche Gebot zu erfüllen, soweit das in meiner
Ehe moglich ist.”
(Sind keine Kinder mehr zu erwarten, so verbleibt
nur der erste Satz.) -

katholischer Partner

b) der ungetaufte Partner folgende Erkläruñg
schriftlich oder wenigstens mündlich abgibt:
,,Ich werde meinem katholischen Ehepartner in sei
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ner Religionsausübung voile Freiheit lassen. Der ka
tholischen Taufe und der katholischen Erziehung der
aus unserer Ehe hervorgehenden Kinder werde ich
nichts in den Weg legen.”

ungetaufter Partner

Unterzeichnet der uñgetaufte Partner die Erklä
rung nicht, ist wenigstens festzustellen: ,,Der unge
taufte Partner ist von der Gewissenspflicht und dem
Versprechen des katholischen Partners unterrichtet.
Er unterzeichnet das Versprechen nicht aus folgenden
Grunden:.. .“

- Priester

Erläuterung:
Jeder ist verpflichtet, nach Kräften zu tun, was

er als gut und wahr erkannt hat. So ist der katho
lische Christ, da er die katholische Kirche als die
von Christus gestiftete Kirche bekennt, im Ge
wissen verpflichtet, Glied dieser Kirche zu blei
ben und von seinem Glauben Zeugnis abzulegen
(vgl. II. Vat. Konzil, Konst. Lumen gentium
Nr. 8 und 14).

Der katholische -Christ ist im Gewissen ver
pflichtet, ãlles ihm Mogiiche zu tun, semen als
wahr erkannten Glauben und die Zugehorigkeit
zu seiner Kirche auch denen zu vermittein, für
die er verantwortlich ist, besonders semen Kin
dern.

Da aber die Erziehung der Kinder immer Sa
che beider Eltern ist, besteht diese Verpflichtung
darin, das in der konkreten Situation nach be-
stem Wissen und Gewissen Mogliche zu tun.

Wenn die Kinder nicht getauft und katholisch
erzogen werden, beinhaltet das Versprechen, das
der katholische Partner gemäfl 2a abgelegt, u. a.,

dalI er durch seine beispielhafte Lebensfüh
rung den Kindern den katholischen Glauben
nahebringt;

dalI er durch reigiose Fortbildung semen
Glauben vertieft, um mit seinem Ehepartner em
fruchtbares Glaubensgesprach führen und die
Fragen der Kinder beantworten zu können.

3. Die Vorbereitung der Eheschliellung
a) Zur Vorbereitung der Eheschliellung findet das

Brautleutegesprach mit beiden Partnern beim
Wohnpfarramt des Katholiken statt.

b) Tm Brautieutegesprach sind Sinn und Wesens
eigenschaften der christlichen Ehe sowie die Gewis
senspflichten des katholischen Partners bezuglich der
Taufe und Erziehuiig seiner Kinder zu besprechen.
Aullerdem soil das Brautieutegesprach Verstandnis
für den katholischen Glauben uñd die katholische
Lebensform wecken oder vertiefen.

Erläuterung:
Im Brautieutegespräch soilte auf die besonde

re Problematik der reiigionsverschiedenen Ehe
eingegangen werden. -

In der ailgemeinen Seelsorge, insbesondere bei
den Jugendlichen, soil auf die Notwendigkeit ei

ner -besonderen Prufung der Ehevoraussetzun
gen in diesen Fallen hingewiesen werden.

Oft wird man beim Katholiken das Verständ
nis für eine Gewissensentscheidung bezüglich
der Kindererziehung wecken und die für einen
Gewissensentscheid zu beachtenden Grunde er
läutern müssen.

- Die Kiarung, ob die Kinder in der katholi
schen Kirche getauft und erzogen werden, soilte
vor der Eheschliellung erfolgen. Eine spatere
Auseinandersetzung über diese Frage wUrde eine
Belastung der Ehe bedeuten. Dennoch soil die
Dispens vom Ehehindernis niçht abgelehnt wer
den, weil eine Kiärung in dieser Frage noch nicht

• erfolgt ist.
c) Soilte der nichtkatholische Partner zum Braut

leutegesprach nicht erscheinen, so mull der katholi
sche Seelsorger die Angelegenheit dem Ortsordinari
us zur Entscheidung vorlegcn. -

Erläuterung: Im Antrag an den Ordinarius soil
angegeben werden, ob und auf welche Weise der
Seelsorger sich Gewiliheit verschafft hat, dalI der
ungetaufte Partner über die Wesenseigenschaf
ten der Ehe unterrichtet ist und sie nicht ablehnt
und dalI er über die Gewissenspflicht des Katho
liken gemäll 2a informiert ist. Das Trauungspro
tokoll soil der Seelsorger mit dem Katholiken —

soweit möglich — für beide Partner ausfüllen.

4. Die Dispens von der katholischen Eheschlieluns
form

a) Der Ortsordinarius des Wohnsitzes des katholi
schen Partners kann auf dessen Antrag von der
Formpflicht dispensieren, falls das Brautpaar zur ka
tholischen Trauung nicht bereit ist. In diesem Falle
ist die Ehe vor dem Standesamt zu schliellen. Antrag
auf Dispens vom Ehehindernis der Religionsverschie
denheit und auf Dispens von der Eheschliellungsform
sind dem Ortsordinarius in einem Gesuch einzurei
chen.

b) Nach der Eheschliellung ist von den Partnern
dem Wohnpfarramt des Katholiken eine Heirats
urkunde vorzulegen (vgl. 6b).

Erlauterung:
Antrag auf Dispens von der Formvorschrift

• kann der katholische Partner durch sein Wohn
pfarramt stellen. Der ungetaufte Partner mull
von dem Dispensantrag unterrichtet sein und
wissen, dalI nach der gewunschten Dispens auch
ohne Einhaltung der katholischen Eheschlie
llungsform eine kirchlich gUltige Ehe geschlossen
wird.

Für die Dispens von der Formvorschrift wird
vorausgesetzt, dalI der Seelsorger mit den Braut
leuten die Bedeutung der kirchlichen Eheschlie
liungsform grundlich besprochen hat und das
Brautpaar ausdrücklich erklärt, dalI einer katho
lischen Eheschlieflung erhebliche Schwierigkei
ten entgegenstunden.

Da die Ehe für die Allgemeinheit von grouter
Bedeutung ist, mull die Erklärung des Ehewillens
der beiden Partner in einer öffentlichen Form er
folgen. Diese ist zur Gultigkeit der Eheschuie
flung erforderlich.



—18—

Für einen Katholiken ist die Eheschlieliung in
der von seiner Kirche vorgesehenen Form ange
messen und soilte der Normalfall sein. Wenn je
doch Dispens von der Formpflicht gewahrt ist,
ist die standesamtlich geschlossene Ehe auch vor
Gott und vor der Kirche gultig.

Das unterweisende und klärende Gesprach
beim Seelsorger (Brautleutegesprach) ist auch
bei Dispens von der Form für beide Partner not
wendig (vgi. 3a und .b). Wenn der ungetaufte
Partner hierzu nicht erscheinen will, ist wie oben
angegeben zu verfahren (vgi. 3c).

5. Die liturgische Feier der Eheschlie&mg
Die Eheschlieliung eines Katholiken mit einem un

getauften Partner soil in liturgischer Form in Verbin
dung mit einem Wortgottesdienst erfolgen. Dabei ist
,,Die Feier der Trauung in den katholischen Bistü
mern des deutschen Sprachgebietes” (1975 herausge
geben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutsch
lands, Osterreichs und der Schweiz sowie der Bischö
fe von Luxemburg, Bozen-Brixen und Lüttich) zu
verwenden.

6. Die Eintragung der Eheschliellung
a) Hat eine Eheschliellung in katholischer Form

stattgefunden, so gelten für die Eintragung in die Ma
trikenbücher die Vorschriften des ailgemeinen Rechts
(vgl. can. 1121 § 1) sowie die partikularrechthchen
Weisungen.

b) 1st eine Dispens von der Formpflicht erteilt, so
gelten folgende Vorschriften:

Die erfolgte Eheschlieflung ist aufgrund der von
den Eheleuten vorzulegënden standesamtlichen Hei
ratsurkunde in die Matrikenbücher (Tauf- und Trau
ungsbüch) einzutragen. Desgleichen ist die erteilte
Dispens von der Formvorschrift mit Angabe des Ak
tenzeichens zu vermerken. Die Eintragung in das
Trauungsbuch erfolgt mit Reihezahl.

Für die Eintragung in das Trauungsbuch ist das
Pfarramt zustandig, in dessen Bereich der katholische
Partner semen Wohnsitz hat. Es ist auch verantwOrt
lich für die Benachrichtigung des Pfarramtes, in dem
das Taufbuch geführt wird. Wird die standesamtliche
Heiratsurkünde von den Eheleuten binnen Monats
frist nach der Eheschlieliung nicht vorgelegt, so mull
der Seelsorger, der das Trauungsprotokoil aufgenom
men hat, sich urn ihre Beschaffung bemühen.

Die standesarntliche Heiratsurkunde ist mit dem
Trauungsprotokoll im Archiv jener Pfarre aufzube
wahren, in der der katholische Partner semen Wohn
sitz hat. Tm Trauungsprotokoll sind Ort (Standesamt)
und Datum der Eheschliellung zu vermerken.

7. Gliltigmachung der Ehe
a) Die Gultigmachung der religionsverschiedenen

Ehen soil in der Regel durch Convalidatio simplex er
folgen. Es kann auch die Form der Sanatio in radice
gewahlt werden.

Erläuterung:
Es wird eine wichtige seelsorgliche Aufgabe

sein, die Glaubigen, die in ungültiger Ehe leben,
auf die Moglichkeiten hinzuweisen, wie Ihre Ehe
kirchlich gültig gemacht werden kann.

Für die Seelsorger wird diese Aufgabe häufig
schwierig sein, besonders wenn der katholische
Partner vielleicht durch jahrelangen Ausschiull
vom Sakramentenëmpfang verbittert ist, Fami
lienangehorige oder Freunde können hier oft
wertvolle Hilfe leisten.

Wenn der gultigzumachenden Ehe bei ihrem
Abschlull em Ehehindernis entgegenstand, von ;

dern die Kirche keine Dispens erteilen kann
(z. B. bestehendes Eheband), dieses Hindemis
inzwischen aber weggefallen ist, ist in dèr Regel
die Convalidatio simplex anzuwenden.

b) Bei Convalidatio geiten die Vorschriften 1—3.
c) Im Falle der Sanatio in radice sind folgende

Voraussetzungen erfordert:
Die Partner haben im Zustandigkeitsbereich des

Seelsorgers Wohnsitz oder Nebenwohnsitz;
wenigstens einer der Partner wünscht ausdrücklich

die Gültigmachung der Ehe;
es steht fest, dali der Ehewille beider Partner an

dauert;
der katholische Partner hat die Erlclarungen gemäll

2a wenigstens in mündiicher Form abgegeben;
der nichtkatholische Partner ist über die Gewis

senspflicht des Katholiken bezüglich Taufe und Er
ziehung der Kinder unterrichtet.

d) Das Wohnpfarramt reicht em Gesuch urn Sana
tio in radice dëm Ortsordinarius em. Im Gesuch ist
anzugeben, ob die unter 7c genannten Voraussetzun
gen erfüllt sind.

e) Sind nicht aile unter 7c genannten Vorausset
zungen erfüilt, treten Schwierigkeiten auf, oder
glaubt der Seelsorger, dali eine Sanatio aus anderen
Gründen nicht zu gewahren sei, so soil er einen Be
richt mit alien Unterlagen dem Ortsordinarius vorle.
gen.

Erläuterung: Solite es nicht möglich oder pa
storal unklug sein, den Ungetauften über die Ge
wissenspflicht und das Versprechen seines Part
ners zu informieren, so mull die Angelegenheit -

dem Ortsordinarius unterbreitet werden.

8. Seelsorgliche Hilfe
Die Seeisorger sollen den religionsverschiedenen

Paaren ihre besondere Aufrnerksamkeit und Hilfe
schenken. Den katholischen Ehegatten und Kindern
sollen sie es nicht an Hilfe zur gewissenhaften Erfül
lung ihrer Verpflicbtungen als christen fehien lassen.

9. Inkrafttreten dieses Dekretes
Dieses Dekret tritt einen Monat nach Promulga

tion in Kraft.

27.
Dekret

zu den Trauungsverboten
(can. 1071)

I. Bevoflmãcbtigung der Seelsorger zur Gewahnmg
der Erlaubnis zur Assistenz hei der Eheschlie6ung von
ausgetretenen Katholiken (can. 1071 § 1, 5°)

Die Osterreichische Bischofskonferenz bevoll
mächtigt hiemit alle Seelsorger mit allgemeiner Be-
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fugnis zur Assistenz bei der Eheschliellung für Trau
ungen von Katholiken, die innerhaib ihres Zustän
digkeitsbereiches Wohnsitz oder Nebenwohnsitz ha-
ben, die nach can. 1071 § 1, 50 notwendige Trauungs
erlaubnis für eine Eheschliellung mit einem aus der
katholischen Kirche ausgetretenen Partner auszu
sprechen, wenn es sich urn Brautleute handelt, die
beide früher noch keine andere kirchliche oder zivile
Ehe eingegangen sind und folgende Versprechen ab
geben: -

Versprechen des katholischen Partners:
Ich will in meiner Ehe als katholischer Christ leben
und den Glauben bezeugen. Ich bin mir bewuilt, daiS
ich als katholischer Christ die Pflicht habe, unsere
Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen
und im katholischen Glauben zu erziehen.
Ich verspreche, rnich nach Kräften datum zu bemü
hen, dieses sittliche Gebot zu erfüllen, soweit das in
meiner Ehe moglich ist.
(Sind keine Kinder rnehr zu erwarten, so verbleibt
nur der erste Satz.)

katholischer Partner

Versprechen des nichtkatholischen Partners:
Ich werdemeinem katholischen Ehepartner in seiner
Reigionsausübung voile Fretheit lássen. Der katholi
schen Taufe und der katholischen Erziehung der aus
•unserer Ehe hervorgehenden Kinder werde ich nichts
in den Weg legen.
(Sind keine Kinder mehr zu erwarten, so verbleibt
nur der erste Satz.)

nichtkath. Partner

Unterzeichnet dieser Partner die Erklärung nicht,
ist wenigstens festzustellen:

Der nichtkatholische Partner ist von der Gewis
senspflicht und dern Versprechen des katholischen
Partners unterrichtet; er unterzeichnet das Verspre
chen nicht aus folgenden Grunden:

Priester

Erläuterung: Die Bevoilmachtigung gilt nur
für die Erlaubnis zur Assistenz bei der Ehe
schliellung eines Katholiken wit einem von der
katholischen Kirche ausgetretenen Partner, der
aber nicht offenkundig auch vorn katholischen
Glauben abgefailen ist; sie gilt nicht für Ehe
schliefSungen anderer mit einer Beugestrafe Be
legten. Die Erlaubnis zur Assistenz bei der Ehe
schliellupg eines offenkundig vom katholischen
Glauben Abgefailenen 1st gernäil can: 1071 § 1,
4° vom Ortsordinarius einzuho1en

Oh em aus der katholischen Kirclie ausgetre
tener Nupturient auch vom katholischen Glau
ben abgefallen ist, ist beim Brautleutegespräch
zu klären: Soilte diese Klarung nicht moglich

sei-n, so ist der Fail dern Ortsordinarius zur Ent
scheidung vorzulegen.

II. Voraussetzungen zur Gewährung der Erlaubnis
des Ortsordinarius zur Trauung in den ubrigen von
can. 1071 § 1 genannten Fliulen

- 1. Für nile diese Fäile ist im Ansuchen die erforder
liche Begrundung anzuführen, damit der Ortsordina
rius die Erlaubnis gerechtfertigt geben kann.

2. DarUber hinaus ist in einigen Fallen zu beachten:
zu n. 2: Unter die Kategorie jener Eheschlieilun

gen, die nach Vorschrift des weitlichen Gesetzes nicht
anerkannt oder vorgenommen werden können, fallen
bei uns in erster Linie die rein kirchlichen Trauungen.
Dew Ansuchen an den Ortsordiharius urn diese Er
laubnis sind die bisher in den einzelnen Diözesen er
forderten AuskUnfte und Erklärungen beizulegen.

zu n. 3: Dem Ansuchen an den Ortsordinarius urn
Erlaubnis zur Trauung einer Person, die natürliche
Verpflichtungen gegenüber einem anderen Partner
oder gegenüber Kindern aus einer frUheren Verbin
dung hat, sind beizulegen: -

a) Scheidungsurteil oder schriftliche Erklarung des
anderen Partners, daiS vom Nupturienten diese allfal
ligen Verpflichtungen ihrn gegenüber erfüllt werden;
• b) schriftliche Bestatigung des Erziehungsberech
tigten oder des Vormundes, daiS sich der Nupturient
natürlichen Verpflichtungen (Unterhaltsverpflich
twig) gegenuber soichen Kindern nicht entzieht.

zu n. 4: Die Erlaubnis zur Assistenz bei. der Ehe
schlieflung eines Partners, der offenkundig vom ka
tholischen Glauben abgefailen ist, kann der Ortsordi
narius nach can. 1071 § 2 nur geben, wenn auller
elnem gerechten und vernUnftigen Grund

a) die Partner das oben in I. geforderte Verspre
chen abgeben,

b) und beiden Partnern die Zwecke und die We
senseigenschaften der Ehe, die von keinem dèr beiden
Nupturienten ausgeschlossen. werden dUrfen, darge
legt werden konnten. -

zu n. 6: Eine Erlaubnis zur Assistenz bei der Ehe
schliellung eines Minderjahrigen ist auch dann not
wendig, wenn seine Eltern zwar einer standesarnt
lichen EheschlieIlung zugestimmt haben, von einer
kirchlichen Trauung aber nicbts wissen bzw. der
kirchlichen Trauung einen begrundeten Widerspruch
entgegensteilen.

ifi. Dieses Dekret tritt einen Monat nach Promul
gation in Kraft.

28..
Dekret über Vollmachten

für den Offizial - (Gerichtsvikar)
Can. 1425 §2: Der Offizial kann schwierige Prozes

se einem Kollegialgericht übertragen.
Can. 1425 § 3: Der Offizial setzt die Ordnung des

Tumus lest, teilt nicht nur die einzelneii Sachen in
nerhaib des festgesetzten Turnus dew jeweiligen
Richter zu. -

-Can. 1428 § 1 und 2: Der Offizial ernennt Verneh
mungsrichter, vor allen Dingen für Einzelverneh
mungen. Er beauftragt z. B. den einen oder anderen
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Pfarrer, im Einzelfall als Vernehmungsrichter tätig zu
werden.

Can. 1431 § 1: Der Offizial entscheidet, ob das of
fentliche Wohi gefahrdet ist.

Can. 1479: Der Offizial ist vor der Bestellung eines
Vormundes oder Pflegers an Stelle des. DiOzesan
bischofs zu hOren;

Can. 1692 § 1: Der Offizial fuhrt das Trenhungsver
fahren getaufter Ehegatten durch.

Can. 1700 § 1: Der Offizial wird für alle Nicht-Voll
zugs-Verfahren beauftragt.

Can. 1707: Der Offizial erhält die Vollmacht für
die Todeserklärung.

Dieses Dekret tritt einen Monat nach Promulga
tion in Kraft.

29.
Dekret

betreffend Ausnahmen von der
Wochenend- und FeiertagStuhe

Gemäll dem BeschluIl der Bischofskonferenz vom
12. April 1984 in Wien werden die diözesanen
Dienst- und Besoldungsordnungen hiemit auf der
Grundlage des § 1 Abs. 3 des Arbeitsruhegesetzes,
BGB1. Nr. 144/1983,. im Sinne der Ausnahmevor
schriften und Sonderbestimmungen dieses Gesetzes
mit Wirkung vom 1. Juli 1984 ergänzt wie folgt:

1. Dienstnehmer, die nicht in Betrieben im Sinne
des § 34 des Arbeitsverfassungsgesetzes beschaftigt
sind, haben Anspruch auf eine ununterbrochene wö
chentliche Ruhezeit von sechsunddreillig Stunden.
Diese Wochenruhe hat jedenfalls einen ganzen Wo
chentag einzuschliel3en.

Feiertage, die nicht auf einen Samstag oder Sonn
tag fallen, sind für die Wochenruhe nicht anrechen
bar.

Müssen soiche Dienstnehmer während Zeiträumen
der Wochenruhe beschaftigt werden, so haben sie in
der folgenden Arbeitswoche Anspruch auf Ersatz
ruhe, die auf die Wochenarbeitszeit anzurechnen ist.
Die Ersatzruhe ist im AusmaIl der während der wO
chentlichen Ruhezeit geleisteten Arbeit zu gewahren,
die innerhalb von 36 Stunden vor dem Arbeitsbeginn
in der nächsten Woche erbracht wurde.

2. 1st für Normalarbeitszeit an Feiertagen Zeitaus
gleich vereinbart, rnuf dieser mindestens einen gan
zen Kalendertag oder sechsunddreillig Stunden urn
fassen. 1st kein Zeitausgleich vereinbart, so haben
diese Dienstnehmer auller auf das laufeñde Arbeits
entgelt überdies Anspruch auf das für die geleistete
Arbeit gebuhrende Entgelt.

3. Im ubrigen bleiben die Bestimmungen des Ar
beitsruhegesetzes unberührt.

30.
Statut für das kirchliche Institut

Fernkurs für theologische Bildung”
Franciscus Kardinal König

Von Gottes mid des ApOst. Stuhies Gnaden
Erzbischof von Wien

Uber BeschluIl der Osterreichischen Bischofskon
ferenz vom 9h bis 12. April 1984 gebe ich dem kirchli
chen Institut ,,Fernkurs für theologische Bildung” in
Abanderung meines Dekretes vom 4. 11. 1976 mit
Wirksamkeit vom 1. Mai 1984 nachstehendes

Statut

§1
Der ,,Fernkurs für theologische Bildung” ist ge

mäI Beschlu1 der Osterreichisehen Bischofskonfe
renz vom 4. 11. 1976 als Kirchliches Institut errichtet
und untersteht der Osterreichischen Bischofskonfe
renz; In seiner Arbeit ist das Institut selbstandig. Das
Institut hat semen Sitz in 1010 Wien, Ste
phansplatz 3.

§2
AusschlieIlliches Ziel des Institutes ist die Vertie

fung des Glaubensverständnisses katholischer Chri
sten und deren Befahigung, dieses weiterzuvermit
tein. Das geschieht auf dem Weg philosophisch-theo
logischer und didaktisch-methodischer Erwachsenen
bildung. Die Einrichtung und die Gestaltung solcher
Kurse hat der Entwicklung der theologischen und der
didaktisch-methodischen Erkenntnisse einerseits und
den pastoralen Bedürfnissen andererseits zu entspre
chen.

Das Institut erstrebt keinen Gewinn.
Die einzelnen Kursformen sind in einer Studien

ordnung zu beschreiben. Tm Sinn der Prüfungsord
nung abgeschlossene Kurse konnen Grundlage für
die Ubernahme bestimrnter pastoraler Diente und
systematisch-theologische Voraussetzung für die Er
teilung der rnissio canonica sein.

§3
Organe des Institutes ,,Fernkurs für theologische

Bildung” sind:
1. die Leitung ( 4

— § 6)
2. der Generalsekretär und das Sekretariat ( 7— § 9)
3. das Kuratoriurn ( 10

— § 14).

§4
Die Leitung des Institutes ,,Fernkurs für ,theologi

sche Bildung” soll mit der Leitung der ,,Wiener theo
logischen Kurse” identisch sein. Die Leitung besteht
aus zwei Personen, die em Doktorat der katholischen
Theologie erworben haben. Em Leitungsmitglied
muf Priester sein. Die Leitungsmitglieder vertreten
gemeinsarn den Fernkurs nach aullen.

Schriftstücke, in denen Rechte und Pflichten für
das Werk begrundet werden, müssen von den Lei
tungsrnitgliedern gemeinsam unterfertigt werden.

§5
Bestellung und Abberufung der Leitungsmitglieder

erfolgen durch den Vorsitzenden der Osterreichi
schen Bischofskonferenz nach Anhörung des Kurato
riums.



§ 6
Aufgaben der Leitung sind insbesondere:

a) Durchfuhrung der Kurse entsprechend der Stu
dienordnung;

b) die Planung neuer Bildungs-, Ausbildungs- und
Weiterbildungsmodelle und Erarbeitung von An
derungen oder Weiterungen der Studienordnung
zur Vorlage an das Kuratorium;

c) Herausgabe von Studienbehelfen;
d) Begriindung und Auflosung von Dienstvertragen

mit Dienstnehmern für das Sekretariat im Rah
men des genehmigten Haushaltsplanes;

e) Dienstaufsicht über den Generalsekretär und den
(oder die) wissenschaftlichen Assistenten;

f) Ersteilung des Haushaltsplanes und Rechnungs
abschlusses, Vorlage an das Kuratorium und
tYbermittlung des genehmigten Haushaltsplanes
bzw. Rechnungsabschlusses an das Sekretariat der
Osterreichischen Bischofskonferenz;

g) Abschiuli von Rechtsgeschäften, Annahme von
Erbschaften und Legaten und Verzichtserklärun
gen auf dieselben;

h) Vorlage eines Arbeitsberichtes an das Sekretariat
der Bischofskonferenz zu deren jeweiliger Herbst
konferenz.

§7
Für die Durchführung aller in §6 angefuhrten Auf

gaben steht der Leitung em Sekretariat zur Verfü
gung. Dieses wird von einem Generalsekretär ge
fuhrt.

§8
Aufgaben des Generalsekretärs sind:

a) Er leitet das Sekretariat in Koordination mit dem
ihm ebenfails unterstehenden Sekretariat der
,,Wiener theologisohen Kurse”, wobei ihm vor al
lem die organisatorische Planung und Durchfüh
rung der angebotenen Kurse und Veranstaltungen
obliegt.

b) Er führt die Dienstaufsicht über die Angesteilten
des Sekretariats.

§9
Die An- und Abmeldung der Dienstnehmer des In

stituts bei der Sozialversicherung, die Lohnverrech
flung, die Auszahiung der Bezuge der Dienstnehmer,
die Abfuhr der Lohnsteuer und Sozialversicherungs
beiträge sowie sonstiger Steuern und Abgaben, die
mit dem Dienstverhältnis von Dienstnehmern des In-
stituts in Zusammenhang stehen, besorgt das Perso
naireferat der Erzdiözese Wien für das Institut.

§10
Das Kuratorium besteht aus mindestens fUnf Mit

gliedern, die vom Vorsitzenden der Osterreichischen
Bischofskonferenz auf die Dauer von fünf Jahren be- -

steilt werden. Eine Wiederbestellung ist zulassig. Die
Tatigkeit der Kuratoriumsmitglieder ist ehrenamt
lich.

Von den fünf Mitgliedern sollen mindestens zwei
Mitglieder des Kuratoriums identisch scm mit den

Mitgliedern des Kuratoriums der , ,Wiener theologi
schen Kurse”. Dadurch soil die Zusammenordnung
des ,,Fernkurses für theoiogische Bildung” mit den
,,Wiener theologischen Kursen” gewahrleistet sein,
unbeschadet deren Selbständigkeit.

§11
Der Vársjtzende der Osterreichischen Bischofskon

ferenz ernennt em Mitglied des Kuratoriums zum
Vorsitzenden des Kuratoriurns für dessen Funktions
dauer. 1st der Vorsitzende vérhindert, an einer Sit
zung teilzunehmen, hat er das Recht, für diese Sit
zung einen Vertreter aus den Mitgliedern des Kurato
riums zu bestimmen. 1st das nicht moglich, wähit das
Kuratorium für diese Sitzung einen Vertreter des
Vorsitzenden.

§12
Das Kuratonum tritt nach Bedarf, mindestens

zweimal jährlich, zusammen. Darüber hinaus kann
sowohl die Leitung wie auch jedes Mitglied des Kura
toriums unter Angabe der Gründe die Einberufung
des Kuratoriums vom Vorsitzenden verlangen.

§ 13
Das Kuratorium wird vom Vorsitzenden oder dem

von ihm bestimmten Mitglied des Kuratoriums em
berufen.

Das Kuratorium ist bei Anwesenheit von minde
stens drei Mitgliedern beschlul3fähig. Die Beschlufi
fassung erfolgt durch Stimmenmehrheit. Bei Stim
mengleichheit entscheidet der Vorsitzende oder das
mit dem Vorsitz betraute Mitglied des Kuratoriums.

An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen die
Mitglieder der Leitung und der Generaisekretär mit
beratender Stimme teil.

tYber die Sitzungen ist vom Generalsekretär em
Protokoll -zu führen und zu unterfertigen.

§14
Aufgaben und Rechte des Kuratoriums sind insbe

sondere: -

a) Genehmigung der Studien- und Prüfungsord
nung;

b) Zustimmung zu den von der Leitung vorgeschla
genen Referenten;

c) Uberwachung der Geschäftsführung mit dem
Recht der Einsichtnahme in alle einschlagigen
Unterlagen;

.d) Zustimmung zum Haushaltsplan und zurn Rech
nungsabschluli. Diese Zustimmung kañn auch auf
schriftlichem Weg eingeholt werden.

e) Das Kuratorium kann jederzeit einen Bericht über
die Tatigkeit der Leitung veriangen,

§15
Der Personalaufwand des Instituts ,,Fernkurs für

theologische Bildung” im Rahmen des genehmigten
Dienstpostenplanes wird vom Sekretariat der Oster
reichischen Bischofskonferenz getragen.

Der Sachaufwand de Institutes ,,Fernkurs für
theologische Bildung” wird durch Regiebeitrage der
Teilnehmer und durch Subventionen gedeckt sowie
durch einen im Rahmen des Haushaltspianes zu ge
nehmigenden Zuschuii der Osterreichischen Bischofs
konferenz.
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Die Abberufung eines Leitungsmitgliedes, das in
- einem Dienstverhäitnis zum Institut steht, kann nur

unter Beachtung der Bestimmungen des Dienstrech
tes erfolgen. =
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§16
Tm Falle der Auflosung bestelit die Osterreichische

Bischofskoiferenz einen Liquidator. Dasvorhandene
Vermogen ist ausschlielllich für gleichartige kirchli
che Zwecke (s. §2) zu verwenden.

§17
Aus werbetechnischen Gründen kann zur gemein

samen Bezeichnung des Institutes ,,Femkurs für
theologische Bildung” und der. ,,Wiener theologi
schen Kurse” nach aullen hin die Bezeichnung
,,Theologische Kurse” verwendet werden.

Wien, am 25. April 1984
Z. 1399/84

31.
Kongregatioñ für das katholische Biidungswesen

(Nr. 95/80)

Dekret
Uber die katholisch-theologischen

Fakultäten in den staatlichen
Universitäten im Bereich der

ôsterreichischen Bischofskonferenz
zur ordnungsgemällen Anpassung mid Anwendung der

Vorschriften der Apostolischen Konstitution
,,Sapientia Christiana” mid der ihr beigefugten

,,Ordinationes”

Einleitung
:1t cier ApostAischen Konstitution Papst Johan

nes Pauls II., ,,Sapientia Christiana”, vom 15. April
1979 (AAS 71, 1979, 469—499) und den ihr.beigefug
ten ,,Ordinationes” dieser Kongregation vom
29. April 1979 (AAS 71, 1979, 500—521) ist em neues
gesamtkirchliches Hochschulgesetz erlassen worden.
Es gilt für alle vom Apostolischen Stuhl kanonisch
errichteten oder anerkannten Universitäten und Fa
kultilten, die Theologie und theologieverbundene
Wissenschaften pflegen und das Recht besitzen, in
der AutoritAt des Apostolischen Stuhis akademische
Grade zu verleihen (Const. Art. 2; Ord. Art. 1). Die
Normen treten an die Stelle der Apostolischen Kon
stitution Papst Pius’ XI., ,,Deus scientiarumDomi
nus” vom 24. Mai 1931 (AAS 23, 1931, 241—262)
und der ,,Ordinationes” der Kongregation für die
Seminare und Universitäten vom 12. Juni 1931
(AAS 23, 1931, 263—284) sowie der von dieser Kon
gregation am 20. Mai 1968 erlassenen ,,Normae
quaedam”, die damit aufgehoben sind. Die in den
staatlichen Universitäten im Bereich der Osterrëichi
schen Bischofskonferenz bestehenden Katholisch
Theoiogischen FakultAten- zählen zu den vom Apo
StQlischefl Stuhi anerkannten Kirchlichen Fakultäten
mit dem Recht, die akademischen Grade mit kanoni
scher Wirkung in der Autorität des Apostolischen
Stuhis zu verleihen (Const. Art. 6). Daher mUssen sic
die Vorschriften der Apostolischen Konstitution ,,Sa
pientia Christiana” und der ihr beigefugten ,,Ordina
tiones” unter Berucksichtigung des vom ApstoIi
schen Stuhi mit der österreichischen staatlichen Au-

torität geschlossenen Konkordates beachten (Const.
Art. 8).

Hieraus folgt, dal3 sich das. Verhältnis der vorge
nannten Fakuitäten zu den kirchlichen Autoritäten
sowohi iach den besonderen konkordataren Bestim
mungen richtet als auch — ohne Beeinträchtigung des
Status, der sich aus ilirer Zugehorigkeit zu staatlichen
Universitäten ergibt — nach den vom Apostolischen
Stuhi für die Kirchlichen Fakultäten erlassenen Nor-
men, die kraft ihrer seibst wie kraft des vereinbarten
Rechts durchzuführen sind (vgl. Konkordat mit der
österreichischen Repüblik vom 5. Juni 1933, Art. V,
besonders § 1 Abs. 3 samt dem Zusatzprotokoll zu
Art. V § I Abs. 3). Konkordatäre Bestimmungen
aber sind nach einem ailgemeinen Rechtsgrundsatz
so mit den anderen Gesetzón der Kirche verbunden,
dali sic diese nur auller Kraft setzen oder abändern,
sofern sic mit diesen nicht in Einklang gebracht wer
den können.

Aus diesen Erwagungen erlällt die Kongregation
für das Katholische Bildungswesen, nach eingehen
der Beratung mit der Osterreichischen Bischofskonfe
renz undnach Anhören des Rates für die öffentlichen
Angelegenheiten der Kirche, zur besseren Anpassung
erlassener Normen der Apostolischen Konstitution
,,Sapientia Christiana” und der ihr beigefugten ,,Or
dinationes” an diese Theologisóhen Fakultäten — da
mit die. neu in der Kirche eingefuhrte Ordnung für die
Hochschuistudien auch in ihnen zu einem fruchtba
ren Ergebnis führt — dieses Dekret, dessen Bestim
mungen sic ordnungsgemall einzuhalten vorschreibt.

I. Der Magnus Cancellarius
1. a) Das Amt des Magnus Cancellarius wird,

auch wenn diese Bezeichnung nicht verwendet wer
den kann, vom Ortsordinarius wahrgenommen, wenn
nicht etwas anderes bei der Grundung der Fakultät
vorgesehen und vom Hi. Stuhi approbiert wurde.

b) Seine Aufgabe ist es, Leben, Tatigkeit und Em
heit der Fakultät zu fórdern (vgl. Ord. Art. 8) und de
ren Verbindung mit der Teilkirche und der Gesamt
kirche zu pflegen (vgl. Const. Art. 12).

c) Insbesondere obliegt ihm:
1. das ,,Nihil obstat”, d. h. die Missio Canonica, die

zur Ausflbung des Professorenamtes oder jedweder
Lehrtatigkeit erforderlich ist, nach Norm des Kon
kórdatsrechtes zu erteilen oder zu widerrufen;

2. Sorge zu tragen für alles, was die Einhaltung der
kirchlichen Normen anlangt, vor allem hinsichtlich
der Lehre, der Moral und der Disziplin der Kirche
wie auch hinsichtlich der Ordnung der Studien, der
Organisation der Disziplinen und der Lehnnetho
den;

3. die Zustimmung zu erteilen zu den Studien- und
Prfifungsordnungen gemall Nr. 12 und Nr. 13;

4. den Apostolisehen Stuhi fiber die wichtigeren, die
Fakultät betreffenden Ereignisse zu informieren
und ihm alle drei Jahre einen detaillierten Bericht
flber den Stand der Fakultät vorzulegen (Ord.
Art. 8 Nr. 6). -

IL Die Bischofskonferenz

2. Da es Aufgabe der Bischofskonferenz ist, Leben
und Fortschritt der Kirchlichen Fakultäten ange

L.S. t Kard. König e. h.
Erzbischof



3. a) Unbeschadet der Bestimmungen der Aposto
lischen Konstitution ,,Sapientia Christiana” über
Wesen und Aufgaben einer Fakultät, wird die Lei
tung der Theologischen Fakultät hinsichtlich der Ad
ministration wie auch hinsichtlich des Status der Do-
zenten nach den weltlichen Normen und nach den
Satzungen der Universität geordnet, sofern nicht das
Konkordatsrecht etwas anderes bestimmt. Aufgabe
des Dekans ist es, zusammen mit dem Fakultätsrat
die Tätigkeit der Fakultät, besonders die Studien be
treffend, zu fördern und zu koordinieren (vgl. Ord.
Art. 15).

b) Die Dozenten sollen sichstets durch vorbild
liches Leben, Echtheit der Lehre und Pflichtbewul3t-
sein auszeichnen; sie soilen sich dessen bewu1t sein,
daIs die ihnen eigene Aufgabe in voller Gemeinschaft
mit dem authentischen Lehramt der Kirche und vor
allem des Papstes ausgeubt werden mull (vgl. Const.
Art. 26).

4. Jede Fakultät mull durch den Ortsordinarius
dem Apostolischen Stuhi em Dokument vorlegen,
aus dem hervorgeht, wie sie die Normen der Aposto
lischen Konstitution ,,Sapientia Christiana” und der
ihr beigefugten ,,Ordinationes” unter Beachtung der
Bestimmungen dieses Dekrets verwirklicht.

IV. Die Dozenten

5. Die Professoren und die anderen in der Lehre
Tätigen werden nach den von der staatlichen Autori
tat eriassenen Gesetzen und nach den Satzungen der
Universität ernannt. Sie alle bedUrfen der Missio Ca
nonica und müssen das Glaubensbekenntnis ablegen
(Const. Art. 27 Par. 1). Die Missio Canoiiica, d. h.
das ,,Nihil obstat”, erteilt oder widerruft cter Ortsor
dinarius (vgl. Nr. 1, c, 1.) nach Norm des Konkor
datsrechts.

6. Das ,,Nihil obstat” des Ortsordinarius beinhal
tet zugleich die Erklarung, dalI der Professor oder der
in der Lehre Tätige Mitglied der Fakultät werden
kann. Der Entzug der Missio Canonica, d. h. des
,,Nihul obstat”, bedeutet, dalI der Professor oder der
in der Lehre Tatige nicht mehr Mitglied der betref
fenden Fakultät bleiben kann.

7. Der Ortsordinarius wird das ,,Nihil obstat”
(Nr. 5) für Professoren, die auf Lebenszeit ernannt
werden sollen, erst erteilen, wenn er die in Art. 27
Par. 2 der Apostolischen Konstitution ,,Sapientia
Christiana” vorgeschriebene Erklärung erhalten hat.

8 Zur Austibung des Professorenamtes oder jed
weder Lehrtätigkeit in den theologischen Disziplinen
in einer theologischen F’akultät ist gefordert, dali der
zu Emennende wenigstens das Studium der Katholi
schen Theoiógie im ersten Studiengang in allen not-
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V. Die Studierenden

10. Für die Studierenden gelten die von den staat
lichen und universitären Autoritäten erlassenen Nor
men, wobei die kirãhlichen Normen nicht unbeachtet
bleiben dürfen: Den Fakuitäten steht es zu, in den
Studien- und Prüfungsordnungen auuler der in
Art. 24 Par. 3 der ,,Ordinationes” vorgeschriebenen
Kenntnis der iateinischen Sprache auch die Kenntnis
der griechischen und hebräischen Sprache zu fordern
(Const. Art. 32 Par. 2). Die geforderten Sprachkennt
nisse sind, wenn moglich, schon vor Beginn des Stu
dienganges oder vor Beginn des vierten (Fach-)Seme
sters nachzuweisen. Aus diesem Grund kann sich das
Studium der Theologie im ersten Studiengang, das
sich über elne (Mindest-)Studienzeit von fünf Jahren,
d. h. zehn Semestern, erstreckt (Const. Art. 72
Buchst. a), verlAngern.

11. Der Ortsordinarius soil zusammen mit dem
Dekan und den -Dozenten dafür sorgen, dali die Ta
tigkeit der Fakuitat den Erfordernissen der Studie
renden entspricht, die den geistlichen Stand anstre
ben. . - -

VI. Die Ordnung der Studien

12. Für die Ordnung der Studien geiten au&r den
Normen der Apostolischen Konstitution ,,Sapientia
Christiana” und der ihr beigefugten ,,Ordinationes”
und den Normen dieses Dekrets auch die von der
Osterreichischen Bischofskonferenz mit Approbation
des Apostolischen Stuhis erlassenen Bestimmungen,
insbesondere das österreichische Rahmenstatut der
Priesterbildung, sowie das vorn Ortsordinarius erias
sene Diözesangesetz über die Ausbildung der Kieri
ker. Die Studienordnung der Fakultät bedarf der Zu
stimmung des Ortsordinarius oder der Bischofskon
ferenz;

13. Die Prufungsordnung der Fakultät bedarf der
Zustimmung des Ortsordinarius oder der Bischofs
konferenz.

14. Der Ortsordinarius oder die Bischofskonferenz
soll die in Nr. 12 und Nr. 13 genannte Zustimmung
erst nach vorheriger Einhoiung des Urteils des Apo
stolischen Stuhies efteilen. -

15. Wenn Studierende für eihige Semester eine an
dere Fakultät besuchen, die eine abweichende Vorle
sungsordnung hat, mull dafür gesorgt werden, dali thr
Abschiullexarnen den ganzen, nach der Studienord
nung der eigenen Fakültät geforderten Studienstoff
umfalit. -

sichts ihrer besonderen kirchlichen Bedeutung ange-. wendigen Disziplinen, d. h. in den theOlogischen
legentlich zu verfolgen (vgi. Const. Art. 4), mull die Hauptfachern, mit einem von der kirchlichen Autori
Osterreichische Bischofskonferenz zusammen mit tat anerkannten Abschlullexarnen abgeschlossen hat
dern Ortsordinarius und dem Apostolischen Stuhi be- (vgl. Const. Art. 41 Par. 1 und Art. 72 Buchst. a; und
sorgt-sein vor allem urn die KirchlichJceit der österrei- Ord. Art. 51 Nr. 1), unbeschadet des nach Art. 25
chischen Fakultäten, urn ihre Treue gegenuber der Par. 1 Nr. 2 der Apostolischen Konstitution ,,Sapien
Lehre der Kirche wie auch urn all das, was in Art. 5 tia Christiana” und nach Art. 17 der ,,Ordinationes”
der ,,Ordinationes” vorgeschrieben ist. geforderten entsprechen4en Doktorats.

9. Hinsichtlich der Dozenten, die Laien sind, sind

Ill. Wesen und Leitung der Fakultäten die von der Osterreichischen Bischofskonferenz erlas
- senen Normen einzuhalten.



—24—

VII. Die akademischen Grade.

16. Die Fakultäten können akademische Grade,
die kanonische Wirkungen haben, nur verleihen,
wenn sie vom Apostolischen Stuhi anerkannt sind
(Const. Art. 6).

17. Der Studiengang, durch den während fünfJah
ren eine ailgemeine und zusammenhangende Ausbil
dung in der systematischen Philosophie und in der
ganzen Theologie vermittelt wird, wird abgeschlossen
mit dem akademischen Grad ,,Magister der Theolo
gie”.

18. Niemand darf zum Doktorat in Theologie zu
gelassen werden, bevor er nicht em Abschlu&xamen
in allen theologischen Pflichtfächern (vgl. Ord.
Art. 51) abgelegt hat, das den Anforderungen der Be
stimmungen des österreichischen Rahmenstatuts der
Priesterbildung der Osterreichischen Bischofskonfe
renz entspricht, sofern sich nicht das Doktorexamen
(Examen rigorosum) auf alle theologischen Pflicht
fächer erstreckt. Ferner wird gefordert, daI3 der Be
werber nach Abschlul3 der sich über die ganze Theo
logie erstreckenden ailgemeinen Ausbildung Lehrver
anstaltungen besucht hat, die der Spezialisierung die
nen.

19. Von Kierikern, Alumnen und Ordensleuten
wird unter Berucksichtigung ihrer rech.tlichen Bezie
hung zu ihrem Ordinarius für die Promotion zu ei
nem akademischen Grad em Zeugnis, d. h. eine Emp
fehiung des eigenen Ordinarius gefordert (vgl. Ord.
Art. 24 Par. 1 Nr. 1).

20. Dieses Dekret tritt in Kraft am 1. November
1983.

Rom, am Sitz der Kóngregation für das Katholi
sche Bildungswesen, am 1. November 1983.

William Card. Baum
Der Prfekt

t Anton M. Javierre Ortas
Der Sekretär
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